
 
Versicherungsnehmer (Anschrift) 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

Schaden-Nr. 

 

Versicherungsschein-Nr  

 

Schadentag:                                  Uhrzeit 

                         

Schadenort (Anschrift mit Postleitzahl) 

 

 

 

 

Telefon mit Vorwahl geschäftlich                                        privat 

 

Schadenanzeige   

Einbruchdiebstahl und Raub  

 

Wann wurde der Schaden bemerkt (Datum, Uhrzeit) 

 

 

Wann haben Sie den Schaden der Polizeibehörde 

gemeldet (Datum) 

  

Welche Polizeibehörde bearbeitet den Vorgang, 

Tagebuch-Nr. 

 

  

Wurde der Täter ermittelt  nein          ja, Name des Täters 

Bitte schildern Sie kurz den Hergang des Schadens 

Wie sind die Täter ins Gebäude eingedrungen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wurde die Schadenhöhe ermittelt? 

 

 

Wie waren die Türen bzw. Fenster, durch die der Einbruch verübt wurde,  

gesichert (z.B. Zylinderschloss, Gitter etc.) 

 

  

 

In welchem der versicherten Räume bzw. in welchen Behältnissen befanden sich 

die entwendeten Gegenstände 

 

  

 

Welche Einbruchspuren sind an den versicherten Räumen sichtbar und welche 

Beschädigungen liegen an den aufgebrochenen Behältnissen vor 

 

  

Wurden falsche Schlüssel oder andere Werkzeuge verwendet  nein          ja 

Welche Gebäudebestandteile wurden zerstört oder in welchem Umfang beschädigt 

(z.B. Türen und Fenster) 


 

Die vorstehenden Fragen habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. 

Mir ist bekannt, dass ich durch unrichtige oder unvollständige Angaben 

den Versicherungsschutz auch dann verlieren würde, wenn sie für die 

Schadenfeststellung folgenlos geblieben sind. Ich verpflichte mich, der 

Gesellschaft sofort Nachricht zu geben, falls gestohlene oder abhanden 

gekommene Gegenstände wieder gefunden werden oder falls ich näheres 

über den Täter oder den Verbleib der Gegenstände erfahre. 

Datum / Unterschrift des Versicherungsnehmers 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Liste der gestohlenen/beschädigten Gegenstände 

 

 

Gestohlene / beschädigte Sachen Anschaffungsjahr Anschaffungspreis 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bitte beachten Sie, die Stehlgutliste zwingend auch bei der entsprechenden Polizeidienstelle vorzulegen. Dies 

betrifft auch nachträgliche Ergänzungen.“ 

Sie gefährden sonst Ihren Versicherungsschutz! 
 


